
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/5/12 96/08/0168
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1998

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §14 Abs2 idF 1995/297;

AlVG 1977 §79 Abs19;

B-VG Art140 Abs1;

Rechtssatz

Der VwGH hält die Änderung des § 14 Abs 2 AlVG durch Art XXII StruktAnpG 1995 (Erhöhung der Anwartschaft von 20

Wochen auf 26 Wochen) für verfassungsrechtlich unbedenklich (mit näheren Ausführungen). Der VwGH hegt auch

gegen die Übergangsbestimmung des § 79 Abs 19 AlVG (aus dem Blickwinkel des vorliegenden Beschwerdefalles) keine

verfassungsrechtlichen Bedenken.
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